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eingejehen und Einfprüche fehriftlich eingereicht werden fünnen. Ueber den Ver- 
lauf de3 Termins ift eine amtliche Verhandlung aufzunehmen und nebft den 
Unterlagen und einer Begutachtung etwa erhobener Einwendungen bei Ueber- 
veihung der Negulivungspläne der Nevifionsbehörde vorzulegen.) Die Ver- 
handlung hat den Zwec, Bedenken feftzuftellen, welche nach der befonderen 
praftiichen Kenntniß der mit den Verhältniffen der fraglichen Stromftreefe durch) 

langjährigen Aufenthalt befonders vertrauten Verfonen den geplanten Maßnahmen. 
gegenüber obwalten und weiter die Art und den Umfang etwaiger Entjehädigungs- 
anjprüche Klar zu legen. 

Einen Anjpruch auf Berückfihtigung der geltend gemachten Einwendungen 
bejigen die Gehörten nicht, wegen Einziehung und Beeinträchtigung ihrer Brivat- 
rechte fteht ihnen lediglich ein im ordentlichen Nechtswege verfolgbarer Exrjab- 

anfjpruch zu.??) 

Eine Verpflichtung des Staates, für die Negulivung der nicht öffentlichen 

Slüffe einzutreten, bejteht für das Gebiet des Allgemeinen Landrechts nicht. Der 
Staat kann fich indeffen der Aufgabe nicht entziehen, den Schäden der Land- 

wirthichaft durch die mangelhafte Pflege und den verwilderten Zuftand der 
Brivatflüffe da entgegenzutreten, wo die noch nicht fehiffbaren Flüffe nach ihrer 
räumlichen Ausdehnung und Gewalt für ihre Korrektion Maßnahmen erfordern, 
deren Koften die Leiftungsfähigfeit der Anlieger weit überjteigen oder wo an fich 

unbedeutende Wafjerläufe in Folge bejonderer Verhältnijje ebenjo verheevend 

wirken, wie fie jchwer in Schranken zu halten find, wie dies beijpielsweife bei 

den jchlefifchen Bergflüffen der Fall ift. (DVergl. die Denkjchrift des Mlinifters 
für Landwirthfchaft, Domänen und Forften, betreffend Flußregulivungen im 

ntereffe der Landeskultur, vom 26. November 1882, Anl. zu den Verhandlungen 

des Abgeordnetenhaufes Leg.-Ber. 1882/83 Bd. 1 ©. 93.) Ein Vorgehen nacı 
diefer Richtung hin bedingt bei dem Mangel allgemeiner diesbezüglicher Nechts- 

vorfchriften immer den Erlaß eines Spezialgefeges oder die Einftellung ent- 
fprechender Aufwendungen in den Etat. 

V. Die Deichbauten. 

1. Aeltere Verordnungen und Gefeße. 

Diefelbe Nothwendigfeit der Selbjterhaltung, welche den Deutjchen Orden 
das Schwert in die Rechte gab, um fich feiner Feinde zu ewehren, Land und 

Leute zu fehügen und feine Hervfchaft weiter auszudehnen, zwang dem Weichjel- 

foloniften den Spaten in die Hand zur Sicherung von Haus und Hof, zur Er 

haltung des dem Strome abgerungenen Grmdbefises und zur Gewinnung neuer 

Befiedelungs- und Bewirthichaftungsflächen. 
Der Deutjche Orden wußte die hohe Bedeutung dev Deichbauten für das 

Weichfelgebiet voll zu winrdigen und diefe dadurch zu fördern, daß ev bei dem 

2) Bergl. die Ausführungs-Anmweifung des Minifters der öffentlichen Arbeiten vom 

7. September 1883 (M. BL. f. 8.1. ®. ©. 237. 

3) Bergl. auch Mahraun, „Das Strombauverwaltungsgejeß”. 
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Deichbau und der Vertheilung der Deichlaften von dem deutjchrechtlichen Grund- 
fage der allgemeinen Deichpflicht ausging, nach welchem jedes Fulturfähige und 
dic die Emdeichung geichügte Grumdftüct zur Unterhaltung der jchügenden 
Deiche und ihrer Nebenanlagen gehalten war, ohne Rückicht auf die Perjon 
feines Befigers und die rechtliche Natur der demfelben über dies Grumdftüc zu- 
ftehenden Verfügungsbefugniß. 

Zahlreiche, einzelnen Ortfehaften und Grundbefigern ertheilte Privilegien 
enthalten auch Bejtimmungen Hinfichtlich der Deichlaften, zumeift jedoch nur in 
den Fällen, in welchen eine Abweichung von der allgemeinen Deichpflicht zu 
Gunften des Belichenen feitgefegt werden jollte. Auch die Geftaltung und Ber- 
waltung der einzelnen Deicheinrichtungen wurde von den Beamten des Ordens 
überwacht und beeinflußt. Beifpielsweife ift das demmächit von Sigismund IM. 
von Polen unter dem 11. Auguft 1593 beftätigte Statut über die Dammverfafjung 
des Gr. Marienburger Werders, welches 1461 von den Deichgejchworenen auf- 
gejegt wurde, von dem Ordensvogt zu Lesfe genehmigt. 

m Uebrigen entwicelte fich das Deichwefen unter der Ordensregierung 
in fehr verfchiedener Weife, theilweife nahm fich erjtere der Deichbauten jelbit 
an, theilweife trafen die größeren Städte fir die Bedeichung ihres den Strom- 
angriffen ausgejeßten Gebietes felbftändig Fürforge, theilweife vereinigten fich 
Ortfehaften des platten Landes zu Sammtgemeinden, einzelne Grundbefiter 
zu Deichjozietäten behufs gemeinfchaftlicher und einheitlicher Sicherung ihrer 
Ländereien. 

Snnerhalb der eingedeichten Bezirke ftellte fich das Bedinfniß heraus, auch 
zur Abführung des Binnenwafjers bejtimmte Anftalten zu fchaffen und zu unter- 
halten. Der Orden ließ nach diefer Richtung Hin den ntereffenten freieren 
Spielraum und es bildeten Sich zumeift im Anschluß an die vorhandenen 
Deicheinrichtungen Schliefanftalten, für deren Erhaltung Schlicfozietäten Sorge 
trugen. 

Diefer Verjchiedenheit der thatfächlichen Verhältnifje entjprechend, entjtand 
für die Bezirke der Deich- und Schlickjozietäten ein eigenartiges, auf Privilegien, 
Gewohnheiten und gejchriebenen Beftimmungen beruhendes Necht, welches in 
einzelnen Fällen zufammengeftellt wurde und die landesherrliche Beftätigung erhielt. 
Sp war e3 der Fall mit der fogenannten Zandtafel des großen Danziger 
Werders, welche 1526 Namens des Volnifchen Königs beftätigt wurde. Da, wo 
die Deichjoztetät mit den fommumnalen Verbänden zufanmenfiel, fanden die auf 
das Deichrecht bezüglichen VBorfchriften in die Ordnungen der leßteren Auf- 
nahme. Die Dorfsordnung des Ellerwaldes, welche am 3. Mai 1623 von dem 
Nath zu Elbing erlaffen und im Jahre 1754 vevidirt ift, bezeichnet e8 in 
Kapitel 2 Artikel III als das Amt der Schulzen und Nathleute, „auf die all: 
gemeine Wirthichaft des Dorffs, als Thämme, Ufer, Häupter, Mühlen, 
Schlenfen, Graben, Brücden, Trifften und was dem anhängig” fleißige Aufjicht 
zu haben und alles im richtigen und fertigen Stande zu erhalten. Kapitel 5 
enthält unter ‘der Weberfchrift. „Won Mühlen, Schleufen, Graben und Thämmen“ 
die bejonderen Vorjchriften über die abzuhaltenden Schauen und die im Anfchluß 

am diefelben zu treffenden Maßnahmen. Den Anhang zu diefer Ordnung bildet
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die „Revidirte Thamm- und Eifwach-Ordinance vom Jahre 1743" (abgedruckt 
bei Leman, Provinzialvecht der Provinz Weftpreußen Band IT Seite 42 flgde.). 
‚sn einzelnen Dammfozietäten trugen die Statuten die Form von Verträgen, in 
noch anderen, wie der Schweger, Graudenzer und Mewer Niederung, waren bis 
in die neuefte Zeit gejchriebene Ordnungen nicht vorhanden. 

Eine allgemeine Strom-, Deich- und Uferordnung fehlte bis zum Erlaß 
de3 Deichgejeges von 28. Janıar 1848 für das Weichfelgebiet; die „erneuerte 

und verbejferte Dammordnung zur Unterhaltung der Weichfeldämme in der 

Marienwerderfchen Ptiederung” vom 30. März 175534) hatte nur fir einen 

Eleinen Theil der Weichjelniederungen Geltung.) Diejelbe geht davon aus, 
daß das Geld zum Dammbau aus der Königlichen Kaffe hergegeben und 
daß, jo lange diefer Zuftand dauert, auch die gefammte Verwaltung feitens der 
Königlichen Beamten geführt wird. Die Beftellung des Dammmeifters und des 

Baufchreibers ift Sache des Staates, erjterer erwählt die Nelterleute, die ebenfo 

wie die Dorfichußzen zu den Schauen zu erfcheinen haben. Der einen Schau 
wohnt der Ober-Deichinfpeftor bei, bei ftädtifchen Dämmen it der Magiftvat 
zuzuziehen. Die technifche Leitung führt der Ober-Deichinfpektor; einmal im 

Sahre hat der Departementsrath den Damm zu bereifen und Eleine Mängel al3- 
bald jelbjt abzuftellen; alle wichtigeren Angelegenheiten, insbejondere die Genehmi- 
gung des jährlichen Arbeitsplanes find Sache der Krieges: und Domänen- 
Kammer. 

Die Leiftung des Staates bejchränfte fich im Wefentlichen auf die Be- 

fchaffung von Holz und Fafchinen und die Bejtreitung der Verwaltungs und 
der technischen Koften. Die Erde mußte von den anliegenden Sutereffenten her- 
gegeben, von ihnen auch die nöthigen Hand- und Spanndienjte geleijtet werden. 
Leßtere waren Gemeindejache. Bei gänzlichem Einfturz jollte auch die Exde be- 

zahlt werden und die gefammte Niederung fir die Anfuhr eintreten. 
Sn Kapitel III war das Verfahren bei Eisgang und Hochwaffer geregelt, 

in Kapitel IV vorgejchrieben, was bei Deichbrüchen und Einftürzen zu veran- 

laffen jei. Im Kapitel V waren die Beftimmungen über die Weidenkultur im 
Außendeich enthalten, während nach Kapitel VI eime zuc Unterhaltung des 
Dammes dienende Pfahlkaffe durch regelmäßige Beiträge der \nterefjenten ges 

bildet werden follte. Aus dem Beltande diefer Kaffe jollte. dem Dammmeijter 

ein Theil des Gehalts gewährt, auch bei bejtimmten Veranlafjungen Diäten an 
die Aelterleute gezahlt werden. Kapitel VII enthielt die Borjchriften über die 
„Wafferlofungen oder Hauptabzugsgräben". 

2. Deichgejek vom 28. Januar 1848. 

Die Grundlage für das neuere preußifche Deichrecht bildet daS Gefjeh über 
das Deichwefen vom 28. anıar 1848 (6. ©. ©. 54). In demjelben wird 

unterjchieden zwijchen den Deichen, die zu feinem Deichverbande gehören und 

> pgedruct bei Nabe: Sammlung Preußifcher Gefege B. I Abth. ILS. 431. 

35) Vgl. Leman a. a. D. Th. II ©. 63.


